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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Im März erfolgte im Raume Bern, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Abstimmung
über die «Stadt-Land-Initiative», die Gründung des Hausvereins Schweiz, welcher im
Sinne eines alternativen Hauseigentümerverbands die Interessen jener Boden- und
Wohnungsbesitzer wahrnehmen will, welche Häuser und Land vornehmlich zum
Eigengebrauch und nicht zur Kapitalanlage halten. Die neue Organisation beabsichtigt
die Schaffung eines Modellmietvertrags auf Grundlage der sogenannten Kostenmiete,
die Beratung seiner Mitglieder über den umweltschonenden Unterhalt der
Liegenschaften, die Entwicklung neuer Konzepte zur Eigentumsförderung und die
Erarbeitung von Vorschlägen zu einer steuerlich differenzierten Behandlung von
«spekulativem» und «nichtspekulativem» Bodenbesitz. Der Schweizerische
Hauseigentümerverband bekundete keine Angst vor der neuen Konkurrenz und
betonte, dass die Mehrheit seiner 124'000 Mitglieder mit der Zielgruppe des
Hausvereins identisch sei und er auch deren Anliegen vertrete. 1

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 22.03.1988
CHRISTIAN MOSER

Raumplanung

Il y a quelques années, l'organisation du territoire était considérée comme une tâche
publique centrale au même titre que les autres. De nos jours, elle se trouve dans une
phase critique, où se mêlent désillusions et regrets. L'aménagement du territoire
n'assume plus en effet totalement les fonctions directrices qui étaient les siennes, dans
la mesure où l'accent a été mis sur la planification sectorielle. De plus, la prise en
charge de cette tâche par l'administration et sa délégation à diverses instances
menacent directement la fonction intégratrice d'un aménagement bien compris. Le
débat portant sur la stratégie à adopter se heurte à deux grands problèmes. Le premier
concerne le processus de décision et le second a trait au découpage, territorial ou
sectoriel.
De par son caractère fédéraliste prononcé, la loi sur l'aménagement du territoire (LAT)
laisse une grande latitude aux cantons pour l'élaboration de leurs plans directeurs.
Toutefois, lors de la procédure de consultation sur l'ordonnance d'exécution, plusieurs
cantons ont estimé qu'elle ne leur laissait pas assez de liberté de manoeuvre. Ils s'en
sont pris en particulier à l'article 24 relatif aux plans d'affectation à qui ils reprochaient
d'empiéter sur leurs attributions. Cette critique et d'autres ont été examinées et
concrétisées dans le texte remanié qui est entré en vigueur en octobre. Par ailleurs,
l'ouvrage de synthèse publié dans le courant de l'année par le DFJP sur les travaux
préparatoires du projet de loi ainsi que sur les débats parlementaires qu'il a occasionné
devrait faciliter l'interprétation des diverses dispositions quant aux tâches des cantons
en matière de planification. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.09.1981
JEAN-FRÉDÉRIC GERBER

Au terme de dix années d'organisation du territoire sur le plan fédéral, l'époque de
l'approche globale des problèmes d'aménagement et de l'élaboration des concepts
généraux semble à priori révolue. Les questions qui se posent aujourd'hui ont trait à
l'interprétation et à l'application de la loi fédérale sur l'aménagement (LAT). En
édictant des dispositions d'après lesquelles la Confédération, les cantons et les
communes sont en quelque sorte «coresponsables» d'une répartition «mesurée» du
sol entre ses diverses affectations, le législateur a voulu que les décisions interviennent
là où les conflits d'intérêts sont susceptibles de surgir. Or, c'est au niveau des
collectivités locales que ceux-ci revêtent souvent le plus d'acuité. Si les communes
disposent d'une relative liberté d'appréciation en matière de délimitation des zones –
l'établissement des plans d'affectation est essentiellement de leur ressort (article 2, 3e
al. LAT) – en revanche, le découpage projeté doit être conforme aux buts et principes
de la LAT de même qu'aux plans directeurs cantonaux. Les cantons ont en effet
l'obligation de déterminer dans ses grandes lignes le cours que suivra l'aménagement
de leur territoire. La loi fédérale ne précise cependant pas le degré d'élaboration de
ces études prospectives; il est loisible au canton soit de se borner à fixer des objectifs,
soit de mettre au point une conception directrice qui définisse de manière précise
comment il entend délimiter son territoire. Les cantons ont jusqu'à fin 1984 pour

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.1982
JEAN-FRÉDÉRIC GERBER
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établir leurs plans directeurs et les présenter aux autorités fédérales; ces dernières les
examineront et leur donneront force de loi en 1987 au plus tard. Les collectivités locales
ont donc tout intérêt à élaborer de solides dossiers d'aménagement, si elles ne veulent
pas se voir imposer des décisions par trop unilatérales et ce d'autant plus que le
gouvernement a accepté un postulat le conviant à exiger que les cantons délimitent
déjà dans leur plan directeur les diverses zones d'affectation de l'ensemble de leur
territoire. A cet égard, le canton des Grisons a été le premier à soumettre son plan à
l'examen du Conseil fédéral. 3

Auf die Dringlichkeit der Raumplanung angesichts des fortschreitenden
Kulturlandverlustes verwies der Schweizerische Bauernverband (SBV), der mit einer
Eingabe an den Bundesrat eine sofortige Verstärkung der raumplanerischen
Vollzugsvorschriften zur Sicherung der Fruchtfolgeflächen verlangte. In einem
Handbuch, das den kantonalen Sektionen als Leitfaden für die Mitarbeit bei der
Erstellung der Richtpläne zugestellt wurde, plädierte der SBV für die Rückzonung von
landwirtschaftlich genutztem Boden in überdimensionierten Bauzonen und für den
besonderen Schutz lebensfähiger Bauernbetriebe innerhalb von Bauzonen (mittels
sogenannter «Bauernhofzonen»); er regte im weiteren an, zu prüfen, ob die für die
Ernährungssicherung wichtigen Fruchtfolgeflächen auf ähnliche Weise geschützt
werden könnten wie die Wälder. Besorgnis über die zunehmende Zweckentfremdung
von landwirtschaftlichem Kulturland bekundete auch der Bundesrat bei der
Beantwortung von zwei Interpellationen aus bäuerlichen Kreisen. Er erachtete jedoch
grundsätzlich das RPG mit seinen Instrumenten für ausreichend, um den Schutz des
Kulturlandes zu gewährleisten, sobald die Richt- und vor allem die Nutzungspläne der
Kantone erstellt seien. 4

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 10.05.1984
WERNER SEITZ

Ende 1986 lief für die Kantone die Frist ab, innert welcher sie dem Bund ihre Richtpläne
für eine zweckmässige Nutzung des Bodens hätten abliefern sollen. Nachdem schon die
vom Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) eingeräumten fünf Jahre für die
Richtplanerstellung nur von drei Kantonen (GR, SO, ZH) eingehalten worden waren,
konnten in der zweijährigen Verlängerung einzig die Pläne von Baselstadt, Nidwalden,
Schwyz, Thurgau und Uri genehmigt werden. Der Bundesrat zeigte sich jedoch
nachsichtig gegenüber den säumigen Kantonen ; eine weitere formelle Fristerstreckung
dürfte aber aus rechtlichen und politischen Gründen kaum mehr gewährt werden. Um
das ackerfähige Kulturland, die sogenannten Fruchtfolgeflächen, planerisch zu sichern,
revidierte der Bundesrat die Verordnung zum RPG. Entgegen der ursprünglichen
Absicht verzichtete er – dem Vernehmlassungsverfahren Rechnung tragend – auf eine
einheitliche Regelung der Ausnahmebewilligung für Bauten ausserhalb der Bauzone; die
Verordnung beschränkt sich somit zur Hauptsache auf die Sicherung der
Fruchtfolgeflächen. Bis spätestens Ende 1987 müssen die Kantone im Rahmen ihrer
Richtplanung das ackerfähige Kulturland nach einheitlichen Kriterien detailliert
ermitteln, wobei die ursprünglich vorgesehene Fläche von 450'000 ha nur noch als
Richtwert dient. Sodann werden die entsprechenden Bundesämter auf dem
Verhandlungsweg mit den Kantonen die Grundlagen bereinigen, worauf der Bundesrat
in einem für jeden Kanton verbindlichen Sachplan den Mindestumfang der
Fruchtfolgeflächen und deren definitive Aufteilung auf die Kantone beschliessen wird.
Eine vom Nationalrat 1985 für erheblich erklärte Motion Loretan (fdp, AG) strebt neben
dem verstärkten Schutz des Kulturlandes die Gewährleistung der effektiven
Uberbaubarkeit von Bauzonen an; die kleine Kammer lehnte jedoch eine entsprechende
Revision des RPG ab und überwies den Vorstoss nur als Postulat. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.1986
WERNER SEITZ

Die Opposition gegen die «Verbetonierung der Landschaft» war in mehreren
kantonalen und kommunalen Volksabstimmungen erfolgreich. In Lausanne wurde der
Vorschlag für die Neugestaltung des zentrumsnahen Industriequartiers «Le Flon» gegen
den Willen der bürgerlichen Parteien und der Nationalen Aktion abgelehnt. Der
Souverän der Stadt Zürich stimmte dem Projekt für einen Seeuferweg mit Grünanlage in
Wollishofen zu und verwarf den privaten Gestaltungsplan Badstrasse und damit den Bau
eines Grosshotels in derselben Zone am See. Überraschend wurde auch in Winterthur
die Volksinitiative der SP für die Schaffung einer Freihaltezone gutgeheissen.
Demgegenüber unterlagen im Kanton Schwyz die Umweltschützer und Linksparteien in
der Abstimmung über eine Verfassungsänderung, welche eine Konkretisierung der 1985
angenommenen Volksinitiative «für die Erhaltung unserer Schwyzer Landschaften»
gebracht hätte. 6

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1986
WERNER SEITZ
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Bereits als im Jahre 1969 die Verfassung mit dem Raumplanungsartikel in Verbindung
mit einer ausdrücklichen Eigentumsgarantie (Art. 22ter und 22quater) ergänzt wurde,
nahmen Beobachter an, dass wegen der fehlenden Bundeskompetenzen die Probleme
nur vertagt worden seien. Achtzehn Jahre danach präsentierte der Bundesrat nun
seinen «Raumplanungsbericht 1987», und das Bundesamt für Raumplanung (BRP)
machte eine Rückschau auf «15 Jahre Raumplanung auf Bundesebene» (1972 war ein
dringender Bundesbeschluss in Kraft gesetzt worden, der 1980 vom
Raumplanungsgesetz abgelöst wurde). In den Berichten wird nüchtern festgehalten,
dass die zu bekämpfenden Entwicklungen – Zersiedelung der Landschaft,
Kulturlandverlust, steigende Bodenpreise, Entmischung von periferen Wohn- und
zentralen Arbeitszonen und in der Folge belastende Verkehrszunahmen – noch kaum
gebremst werden konnten. Im Bundesamt für Räumplanung wehrte man sich gegen den
Vorwurf einer allzu largen Handhabung des Gesetzes mit dem Hinweis auf dessen
föderalistische Ausgestaltung, die den Vollzug behindere. In der Tat konnte das BRP
trotz der von ihm in den letzten Jahren verstärkten Informations- und «Public-
Relations»-Kampagne noch wenig konkrete Resultate vorweisen und musste in seinem
Rückblick vor allem auf angeblich stattfindende «Umdenkprozesse» verweisen. Eine
von ihm angestrengte Bevölkerungsumfrage ergab jedoch, dass noch immer rund ein
Viertel der Schweizerinnen und Schweizer die Raumplanung nicht mit der Aufgabe in
Verbindung bringen, den Boden zweckmässig zu nutzen und die Besiedlung zu ordnen.
Auch sind entsprechende Verlautbarungen von Hauseigentümer- oder
Bauwirtschaftsverbänden nicht von einem Umdenken hinsichtlich des Erhalts von
Umwelt und Landschaft, sondern von der Sorge um die Freiheit des Eigentums
geprägt. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.07.1987
LUZIUS MEYER

Bis Ende 1987 hätten die Kantone auch das Inventar der vom Bund insgesamt
vorgesehenen 450'000 ha kulturfähigen Ackerlandes erstellen sollen. Diese Zahl war
1986 als Richtgrösse für die von den Kantonen zu erhaltende Fruchtfolgefläche in die
Verordnung aufgenommen worden. Nur die beiden Appenzell, Basel-Stadt, Neuenburg,
Schaffhausen, Solothurn und Thurgau, also sieben Kantone, sind bis Ende Jahr der
Aufforderung des Bundes nachgekommen. Der auf Grund der Inventare zu erstellende
verbindliche Sachplan soll nun deshalb erst im Jahr 1989 abgefasst werden. Ebenfalls
bis Ende 1987 hätten auch die Nutzungspläne der Gemeinden bundesrechtskonform
eingereicht sein sollen. Auch dieses Ziel wurde jedoch nur von rund 40% der
Gemeinden erreicht.

Diese Verzögerung wurde teilweise auf die Verspätung der Kantone bei der Erstellung
der Richtpläne zurückgeführt. Andererseits haben in den sechziger Jahren viele
Gemeinden zu grosse Bauzonen ausgeschieden, die nun zurückgestuft werden müssen.
Oft wagen sie dies jedoch nicht, da sie hohe Entschädigungssummen befürchten. Das
Bundesgericht sieht hier aber eine sehr restriktive Praxis vor, so dass diese Furcht,
nach Aussagen des BRP, nicht begründet ist. Beim Bund wurden
Sanktionsmöglichkeiten gegenüber den Kantonen erwogen, indem angedeutet wurde,
dass den säumigen Ständen die Subventionen entzogen werden könnten. Gegenüber
den Gemeinden fehlen direkte Sanktionsmöglichkeiten, doch kommt da, wo keine
bundesrechtskonformen Bauzonen bestehen und wo das kantonale Recht nichts
anderes vorsieht, die Bestimmung im RPG zum Tragen, wonach nur weitgehend
überbautes Gebiet als vorläufige Bauzone gilt. Im BRP ist man jedoch der Meinung, dass
eine gute Informationspolitik und Hilfestellungen langfristig zu besseren Resultaten
führen als Sanktionen. 8

KANTONALE POLITIK
DATUM: 14.12.1987
LUZIUS MEYER

Eine Studie im Rahmen des vom Bundesamt für Raumplanung entwickelten
Programms «Raumbeobachtung Schweiz» untersuchte systematisch die
Landschaftsveränderungen zwischen 1973 und 1982 und kam zum Schluss, dass diese
wegen ihres schleichenden Charakters vielfach gar nicht wahrgenommen würden. Die
Bilanz sei jedoch für die naturnahen Landschaften überall negativ; auffallend sei
insbesondere der Rückgang der landschaftlichen Vielfalt im Mittelland. In den
Agglomerationsräumen, im Mittelland und im Berggebiet wurden im untersuchten
Zeitraum zum Beispiel 1'355 Hektaren überbaut, 732 Hektaren Obstbaumflächen
gerodet, 80 km. Bäche eingedolt, 557 km. überörtliche und 2524 km. örtliche
Erschliessungsstrassen sowie 496 Brücken gebaut und 2879 neue Gebäude ausserhalb
des Siedlungsgebietes bewilligt. Die Resultate der Studie unterstützen den Einbezug
ökologischer Zielsetzungen in die Leitsätze für eine künftige Raumordnungspolitik. 9

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 03.05.1988
CHRISTIAN MOSER
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Die notwendige Zahl von 450'000 Hektaren an Fruchtfolgeflächen, welche eine
ausreichende Versorgungsbasis in Zeiten gestörter Einfuhr gewährleisten sollen, sind
nach der Prüfung der kantonalen Erhebungen noch knapp vorhanden. Längerfristig
dürfte der vorgesehene Richtwert kaum zu halten sein, weil ungefähr 20'000 Hektaren
in unerschlossenen Bauzonen liegen. Für 16 Kantone lagen die Inventare definitiv und
für die 10 übrigen provisorisch vor. Dabei erreichten 15 Kantone die zugewiesenen
Richtwerte des Bundes oder übertrafen sie, 11 lagen darunter (Aargau, Appenzell
Ausserrhoden, Baselland, Bern, Freiburg, Genf, Graubünden, Obwalden, St.Gallen,
Tessin, Wallis). Ein erster Entwurf des Sachplanes Fruchtfolgeflächen soll 1989 den
Kantonen vorgelegt werden. 10

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 06.07.1988
CHRISTIAN MOSER

Die 8. Europäische Konferenz der Raumordnungsminister (CEMAT), eine
Fachministerkonferenz der Europaratsstaaten, fand zum ersten Mal in der Schweiz
(Lausanne) statt und war dem Problem der Bodennutzung gewidmet. Im Mittelpunkt
stand das von der schweizerischen Delegation vorgelegte Dokument zum Thema
«Haushälterische Nutzung des Bodens – Grundlagen und Grenzen unserer
Entwicklung», welches den Zusammenhang von Bodenschutz und Bod0ennutzung
aufzeigt und den Einbezug von ökologischen Gesichtspunkten fordert. Diese Postulate
wurden als aktuelle Zielsetzungen anerkannt; in ihrer Schlussresolution bekannte sich
die Konferenz zu einer Raumordnungspolitik, welche sowohl im ländlichen als auch im
städtischen Bereich zu einem sparsamen und schonenden Gebrauch des Bodens
führen soll. Dieser Ausgang der Konferenz wurde als Erfolg der schweizerischen
Delegation gewertet, weil in vielen Mitgliedstaaten Raumordnungspolitik bislang
hauptsächlich in der Förderung zurückgebliebener Landesteile bestand und Umwelt-
und Bodenschutz noch keine Rolle spielten. 11

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.10.1988
CHRISTIAN MOSER

Als wohl wichtigste Arbeit auf dem Gebiet der Raumplanung konnte im Berichtsjahr das
vom Bundesrat 1985 beim Nationalfonds in Auftrag gegebene Nationale
Forschungsprogramm «Boden», welches insgesamt in 67 Projekten gegen 150
Forschende beschäftigt hatte, abgeschlossen und der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Die im Schlussbericht zusammengefassten Massnahmen für eine neue «Kultur» im
Umgang mit dem Boden postulieren folgende Grundsätze:

– Stärkere Nutzung des bestehenden Verdichtungspotentials in den äusseren
Stadtquartieren, Vorortsgemeinden und mittleren urbanen Zentren, vor einer
Neuerschliessung weiteren Baulandes sowie regionale Anpassung der Bauvorschriften
an eine derartige innere Erneuerung und Verdichtung.

– Begrenzung des Wachstums "nach aussen" durch eine engere Umschreibung der
Bauzone sowie die Verschärfung der Vollzugsinstrumente durch die Einführung einer
bundesrechtlichen Enteignungskompetenz zur Durchsetzung zonenkonformer Nutzung
und eine mittelfristige Kontingentierung der Siedlungsfläche; Konkretisierung und
Abstimmung der Verkehrs- und Siedlungsentwicklung in den kantonalen Richtplänen
und Förderung des raumsparenden öffentlichen Verkehrs durch höhere
Treibstoffkosten.

– Veröffentlichung von Handänderungen und Preisen sowie Einführung einer
Bodenpreisstatistik des Bundes; angemessene Abschöpfung der durch die
konzentrierte Besiedlung anfallenden höheren Bodenerträge und deren Verwendung
für öffentliche Aufgaben; Verstärkung der Wohnhilfe des Bundes und deren
Ausrichtung auf raumsparende Massnahmen, etwa zur Gewinnung zusätzlicher
Wohneinheiten in bestehenden Gebäuden.

– Reduktion oder gänzliches Verbot der vom Boden nicht abbaubaren Schadstoffe,
insbesondere Bekämpfung der umweltschädigenden Düngung, und Erweiterung des
Leistungsauftrags an die Landwirtschaft durch ökologische Aspekte. Erhaltung
naturnaher Lebensräume für Tiere und Pflanzen durch Inventarisierung der
bestehenden Gebiete und deren Vergrösserung auf etwa das Doppelte. 12

BERICHT
DATUM: 04.11.1991
DIRK STROHMANN
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Mit knappen 19 zu 15 Stimmen bei fünf Enthaltungen überwies der Ständerat in der
Sommersession 2015 eine Motion Müller-Altermatt (cvp, SO) zur Schaffung eines
nationalen Kompetenzzentrums Boden und bestätigte somit den im Jahr zuvor
gefällten nationalrätlichen Entscheid. Die Kantonskammer stützte sich dabei auf den
Antrag ihrer Kommissionsmehrheit, die entgegen der Meinung des Bundesrats die
Ansicht vertrat, dass die Datenlage zu Bodeninformationen weiter verbessert werden
müsse, da die von der Nationalen Bodenbeobachtung (Nabo) gesammelten Daten noch
nicht abschliessend vollständige und repräsentative Informationen für die gesamte
Schweiz enthalten würden. Die befürwortende Mehrheit der UREK-SR hatte bei der
Beratung der Motion auch gleich ihre Vorstellungen zur Ausgestaltung eines nationalen
Kompetenzzentrums geäussert: Hierbei würden die Kantone auch finanziell in die
Pflicht genommen, da die in der Kompetenz der Kantone liegende Aufgabe zur
Erhebung der Bodendaten damit erleichtert würde. Auch könnte die Stelle von Bund
und Kanton gemeinsam betrieben werden. Eine Minderheit Theiler (fdp, LU) hatte im
Rat erfolglos die Ablehnung der Motion beantragt und dabei Kostengründe und Fragen
zur Notwendigkeit eines nationalen Kompetenzzentrums eingebracht. 13

MOTION
DATUM: 04.06.2015
MARLÈNE GERBER

Mit der Bedeutung des seit den 1980er Jahren stetig erfolgenden Kulturlandverlustes
und der Sicherung des landwirtschaftlichen Kulturlandes befasste sich ein Bericht der
GPK-NR vom November 2015, der die wichtigsten Erkenntnisse aus einer von der PVK
durchgeführten Evaluation benennt und daraus Schlussfolgerungen und Empfehlungen
ableitet. Innerhalb der letzten 25 Jahre habe das Kulturland in der Schweiz um 85'000
ha abgenommen, was ungefähr der Fläche des Kantons Jura gleichkommt, so die von
der PVK festgestellte Ausgangslage zum Bericht. Auch mit den aktuellen
bundesrechtlichen Vorgaben, wie sie nach der ersten Etappe der RPG-Revision
vorliegen, sei der Kulturlandschutz auf eidgenössischer Ebene „eher schwach
ausgestaltet” und lasse den Kantonen viel Spielraum in der Umsetzung, folgerte die
GPK-NR. Dies stehe im Gegensatz zum Waldschutz, wo auf Bundesebene ein
Rodungsverbot und eine Kompensationspflicht bestehen, wobei gerade Letztere
oftmals zu Lasten des landwirtschaftlichen Kulturlandes erfolge. Kritisch beurteilte die
Geschäftsprüfungskommission den bundesrätlichen Entschluss, den Kulturlandschutz
und die Fruchtfolgeflächen (FFF) aus der zweiten Teilrevision des RPG auszuklammern
und in einem Sachplan Fruchtfolgeflächen separat zu behandeln. In ihrer Evaluation
habe die PVK festgestellt, dass die Fruchtfolgeflächen in den Kantonen nach
uneinheitlichen Methoden erhoben werden, worunter die interkantonale
Vergleichbarkeit leide. Ferner fehle in vielen Kantonen eine flächendeckende
Kartierung der Bodenqualität, was die Abschätzung des tatsächlichen Zustandes des
Kulturlandes erschwere. Aus diesen Gründen forderte die GPK-NR den Bundesrat in
ihrem Bericht auf, eine Verankerung des Kulturlandschutzes, der bis anhin nur auf
Verordnungsstufe geregelt war, auf Gesetzesebene zu überprüfen. Darüber hinaus soll
die Regierung darlegen, wie sie die Möglichkeit der Einführung einer
Kompensationspflicht auf Fruchtfolgeflächen einschätzt – eine Forderung, die in der
ursprünglichen Vernehmlassungsvorlage zur zweiten Etappe der RPG-Revision noch
enthalten war. In diesem Zusammenhang lancierte die Kommission auch ein Postulat,
welches das Verhältnis von Kulturlandschutz und anderen Schutzansprüchen aufzeigen
soll. Ferner befand die GPK-NR, dass der Bundesrat seine Aufsichtspflicht betreffend
Kulturlandschutz nur unzureichend wahrnehme. Deswegen empfahl die Kommission
der Regierung, ihre Vollzugshilfen zum Sachplan FFF zu überarbeiten, bei der
Genehmigung der kantonalen Richtpläne auf das Vorhandensein zentraler Massnahmen
zum Kulturlandschutz zu achten und die Kantone stärker an eine Meldepflicht zu
binden, falls diese Veränderungen an ihren Fruchtfolgeflächen vornehmen. Der
Bundesrat ist angehalten, bis Mitte April 2016 Stellung zum Bericht zu nehmen. 14

BERICHT
DATUM: 20.11.2015
MARLÈNE GERBER

Anfang April 2016 präsentierte der Bundesrat seine Stellungnahme zum Bericht der
GPK-NR betreffend die Sicherung des landwirtschaftlichen Kulturlandes. Darin führte
er aus, dass die Überarbeitung des Sachplans Fruchtfolgeflächen durch eine
Expertengruppe begleitet werden soll. Diese solle auch Vor- und Nachteile einer
bundesrechtlichen Kompensationspflicht eruieren und Überlegungen zur Verbesserung
der Datenlage und ihrer Vergleichbarkeit zwischen den Kantonen anstellen. Vage blieb
die Regierung bezüglich der gesetzlichen Verankerung des Kulturlandschutzes:
Inwiefern hier Handlungsbedarf bestehe, liesse sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
festlegen. In Bezug auf die Verstärkung seiner Aufsichtspflicht berief sich der Bundesrat
auf im Rahmen der ersten RPG-Teilrevision eingeführte Bestimmungen, so etwa die
Anforderung an die Kantone, in ihren Richtplänen den Mindestumfang der
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DATUM: 06.04.2016
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Fruchtfolgeflächen zu definieren und deren Sicherung darzulegen. 
In Reaktion auf die bundesrätliche Stellungnahme zeigte sich die GPK-NR zufrieden mit
dem Entscheid zur Einsetzung einer Expertengruppe. Darüber hinaus betonte sie, dass
sie nun vom Bundesrat eine „umfassende Analyse der Problematik”, eine „konsequente
Wahrnehmung seiner Aufsichtsfunktion” und eine „grundlegende Neuerhebung der
Fruchtfolgeflächen” erwarte. 15

Le Conseil national adopte le postulat de Karl Vogler (pcs, OW) concernant les données
géologiques relatives au sous-sol, comme le souhaitait le Conseil fédéral. Celui-ci
devra fournir un rapport sur les mesures existantes ou à aménager pour recueillir,
coordonner et réglementer de manière uniforme les informations géologiques utiles
pour l'aménagement du sous-sol. La révision de la loi sur l'aménagement du territoire
(LAT II) traite de la planification en sous-sol. Toutefois, le postulant remarque des
manquements au niveau des géodonnées disponibles, nécessaires à cette planification.
Peu de cantons disposent d'une réglementation actuelle de l'utilisation du sous-sol.
Seuls quelques-uns réglementent la saisie et l'utilisation de ces données, obligeant les
privés à fournir ces informations pour une utilisation à des fins de planification. 16

POSTULAT
DATUM: 17.03.2017
DIANE PORCELLANA

Im Dezember 2018 präsentierte der Bundesrat seinen Bericht in Erfüllung des Postulats
Vogler (csp, OW). Das ARE und swisstopo legen darin die Herausforderungen für die
teils sehr vielfältige Nutzung des Untergrundes (z.B. für Rohre oder Kabel, Gewinnung
von Bodenschätzen, Speichern von Erdgas etc.) dar. Während zum Beispiel an der
Erdoberfläche periodisch nachgeführte Planungs- und Umweltdaten ausreichend
vorhanden sind, fehlen für die Vermessung des Untergrunds überhaupt erst allgemein
gültige Normen. Dazu kommen Aufwand, Kosten und Unsicherheiten, was wiederum das
Veröffentlichen einmal gewonnener Daten behindert. Aus Sicht des Bundesrates sollte
vor allem die Koordination zwischen den verschiedenen Staatsstufen und Ämtern
verbessert werden. Das Ausarbeiten gesetzlicher Grundlagen zum Untergrund würde
aber zwecks föderaler Aufgabenteilung vor allem bei den Kantonen anfallen. Auf Stufe
Bund könnte einzig eine Teilrevision des Geoinformationsgesetzes das Erheben und
Zusammenführen geologischer Daten explizit regeln; eine entsprechende Botschaft
stellte der Bundesrat denn auch in Aussicht. Am 18. Juni 2019 schrieb der Nationalrat
das Postulat ab. 17

BERICHT
DATUM: 07.12.2018
SEAN MÜLLER

Bodenrecht

Im September 2019 reichte Nationalrat Karl Vogler (csp, OW) eine Motion ein, mit der er
den Bundesrat aufforderte, einen Aktionsplan zur «Digitalisierung des geologischen
Untergrunds» zu erarbeiten. Vogler war generell der Ansicht, dass in der Schweiz zu
wenig digitale Daten und Informationen über den Untergrund erfasst seien. Gemäss
Vogler bräuchten aber verschiedene Akteure diese Daten; beispielsweise bei
unterirdischen Infrastrukturprojekten (Bauten, Netze, Mobilität), der Gewinnung von
Georessourcen (Energie, Wasser, mineralische Rohstoffe) oder der Lagerung von
Abfällen (CO2-Speicherung und radioaktive Abfälle). Der Bundesrat empfahl die
Annahme der Motion. Der Nationalrat nahm sie in der Sommersession 2020
stillschweigend an. 18

MOTION
DATUM: 19.06.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Frühjahressession 2021 befasste sich der Ständerat mit einer Motion Vogler (csp,
OW) zur Digitalisierung des Untergrunds. Die Motion, mittlerweile übernommen von
Stefan Müller-Altermatt (mitte, SO), möchte die Regierung damit beauftragen, einen
Aktionsplan zur Digitalisierung des geologischen Untergrundes zu erstellen. Damit sollen
Investitionen für unterirdische Infrastrukturen (beispielsweise das Projekt Cargo sous
Terrain), die Gewinnung von Georessourcen sowie die Lagerung von Abfällen erleichtert
werden. 
Die UREK-SR hatte dem Ständerat eine Änderung des Motionstextes vorgeschlagen.
Kommissionssprecher Daniel Fässler (mitte, AI) erklärte, die Kommission sei dabei auf
einen 2018 veröffentlichten Bericht in Erfüllung eines Postulates Vogler – zum selben
Thema wie die Motion – eingegangen. Darin hatte der Bundesrat festgehalten, dass
einerseits die Regelung des Untergrundes und der diesbezüglichen geologischen Daten
grundsätzlich im Zuständigkeitsbereich der Kantone, andererseits der überwiegende
Teil geologischer Daten in der Datenherrschaft von Privaten liegt. Um diesen
Feststellungen gerecht zu werden, hatte die Kommission den Motionstext ergänzt, um

MOTION
DATUM: 16.03.2021
ELIA HEER
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klarzustellen, dass der Bund bei der Digitalisierung des Untergrunds eng mit den
Kantonen zusammenarbeiten und die Interessen der Eigentümer von geologischen
Informationen berücksichtigen soll. Bundesrätin Viola Amherd sprach sich im Namen
der Regierung für eine Annahme der Motion, inklusive der von der UREK-SR
vorgeschlagenen Änderungen, aus und der Ständerat hiess sie in dieser geänderten
Form stillschweigend gut. Als nächstes wird sich noch einmal der Nationalrat mit dem
Vorstoss befassen. 19

Nachdem sich der Nationalrat bereits im Juni 2020 mit einer Motion Vogler (csp, OW)
betreffend die Digitalisierung des Untergrunds beschäftigt und sie damals
gutgeheissen hatte, erschien diese in der Sondersession im Mai 2021 erneut auf seiner
Agenda, da der Ständerat die Motion nur mit einer Änderung des Motionstextes
angenommen hatte. Der Nationalrat nahm die Motion in der Fassung der kleinen
Kammer stillschweigend an. 20

MOTION
DATUM: 05.05.2021
ELIA HEER
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